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Tiervermittlung - Aufnahme ins Tierheim
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Für alle Tiere, die durch den Tierschutzverein

Hamm und Umgebung e.V. vermittelt werden sollen,

ist bei der Aufnahme ins Tierheim eine festgelegte

Gebühr zu entrichten. Bei einer Haus-zu-Haus-

Vermittlung können diese Kosten je nach Aufwand

variieren.

Eine Aufnahme erfolgt nur nach vorheriger Ter-

minvereinbarung und nach Vorstellung bei Tierarzt

außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten.

Mit diesen Gebühren werden die Versorgungs- und

Unterbringungskosten für das eigene Tier begli-

chen sowie erforderliche Ausgaben zugunsten des

Tierschutzes finanziert. Aber auch anderen Tieren

wird geholfen, wenn die Ausgaben für die Tierver-

mittlung unvorhersehbar hoch ausfallen. Oft be-

trifft dies ältere sowie pflege- bzw. behandlungs-

bedürftige Tiere, die aus finanziellen Gründen kein

Zuhause mehr haben.

Wir übernehmen die Verantwortung für alle Tiere,

die in unsere Obhut gegeben werden und sorgen für

notwendige Tierarzt- und Futterkosten sowie

Betreuungsleistungen.

Sie können gegen Entrichtung einer Abgabegebühr

Ihr Tier im Tierheim abgeben und damit dem Tier-

schutzverein die Vermittlung Ihres Tieres über-

tragen. Es besteht keine Möglichkeit, den Vermitt-

lungsauftrag wieder rückgängig zu machen.

Der neue Besitzer kann gegen eine Schutzgebühr

Ihren Vierbeiner übernehmen und ihm ein neues

Zuhause bieten. Damit die Tiere geeignete Bedin-

gungen auf artgerechte Haltung und gesicherte

Betreuung vorfinden, werden diese im Voraus ein-

gehend von uns geprüft.

Innerhalb des ersten Jahres nach der Vermittlung

behalten wir uns weitere Kontrollen vor.

Damit dies alles finanzierbar ist, sind wir auf die

Vermittlungsgebühren sowie zweckgebundene

Spenden für erforderliche Tierarztkosten, die im

Zusammenhang mit der Aufnahme ins Tierheim

stehen, angewiesen.

Unsere Einrichtung erhält keine öffentlichen Mit-

tel in Form von Zuschüssen und muss sich aus Mit-

gliedsbeiträgen, Spenden und Vermittlungsgebüh-

ren selbst finanzieren.

Hunde Aufnahmegebühr

Rüden und Hündinnen (kastriert)

Rüden und Hündinnen (unkastriert)

60,- €

zzgl. Kastrati-

onskosten

Hunde müssen mit einen Microchip gekennzeichnet sein und

sollten gegen Staupe, Hepatitis, Parvovirose und Tollwut geimpft

und gegen Parasiten behandelt sein (Chipkosten 30,-€)

Kastration nur dann, wenn die Notwendigkeit aus gesundheitli-

chen oder wesensbedingten Gründen gegeben ist; eine Beurtei-

lung erfolgt durch den Tierarzt

Katzen und Frettchen

Katzen, Frettchen (männlich/weiblich) kast-

riert:

Katzen, Frettchen (weiblich) unkastriert:

40,- €

120,- €

Die Tiere müssen gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen

geimpft sein, alle erwachsenen Tiere sollten kastriert sein.

Unkastrierte Kater und männl. Frettchen werden erst nach der

Kastration aufgenommen

Kleintiere

Chinchillas 25,- €

Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten

Nymphensittiche

15,- €

Hamster, Mäuse, Wellensittiche, Kana-

rienvögel

5,- €

Bei Kaninchen sollten die Impfungen gegen Chinaseuche und

Myxomatose nicht länger als 6 Monate zurückliegen

Ihre Ansprechpartnerinnen des Tierschutzvereins Hamm und Umgebung e.V.

Gerda Bierkemper, Tierheimleiterin & Nadine Bünis, stellv. Tierheimleiterin


